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Zitat von pepe

Ich lese hier immer "Dienst-Email".  Sowas haben in NRW die kleinen
Grundschullehrerlein gar nicht.

Eben. Ein Dienstherr/Arbeitgeber, der noch nicht mal innder Lage ist, seinen Bediensten einen
Furz an Infrastruktur wie eine E-Mail-Adresse zur Verfügung zu stellen, darf sich bei Fragen der
Erreichbarkeit schön bedeckt halten. Mein Briefkasten ist soweit betriebsbereit.
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